
1 Strafprozeßordnung — StPO

Strafaussetzung auf Bewährung gemäß 
§ 45 Absatz 3 des Strafgesetzbuches Ver
pflichtungen auf oder ordnet es gemäß §§ 45 
Absatz 4 oder 47 Absätze 2 und 3 des Straf
gesetzbuches Maßnahmen zu seiner Wieder
eingliederung an, hat es den Leitern der 
Betriebe, staatlichen Organe und Einrich
tungen, den Vorständen der Genossenschaf
ten und den Leitungen gesellschaftlicher 
Organisationen sowie den Kollektiven, in 
deren Bereich der Verurteilte arbeitet und 
lebt, die zur Wahrnehmung ihrer Verant
wortung gemäß § 46 des Strafgesetzbuches 
für die Erziehung und Kontrolle des Ver
urteilten notwendigen Informationen und 
Hinweise zu geben. Es kann ihnen Empfeh
lungen zur Gestaltung des Erziehungs- und 
Bewährungsprozesses übermitteln.
(2) Das Gericht hat unter unmittelbarer 
Mitwirkung der Schöffen, gesellschaftlichen 
Beauftragten und anderer Bürger sowie im 
Zusammenwirken mit den Leitern der Be
triebe, staatlichen Organe und Einrichtun
gen, den Vorständen der Genossenschaften 
und Leitungen gesellschaftlicher Organisa
tionen sowie den Kollektiven die Verwirk
lichung der Strafaussetzung auf Bewährung 
in dem zur Gewährleistung der Erziehung 
und Bewährung des Verurteilten notwendi
gen Umfange zu kontrollieren. Hierzu ist 
das Gericht im Rahmen seiner Zuständig
keit insbesondere verpflichtet, wenn dem 
Verurteilten zur Erhöhung der erzieheri
schen Wirkung der Strafaussetzung auf Be
währung gemäß § 45 Absatz 3 des Strafge
setzbuches bestimmte Pflichten auferlegt 
oder gemäß §§ 45 Absatz 4 oder 47 Absätze 2 
und 3 des Strafgesetzbuches Maßnahmen 
zu seiner Wiedereingliederung angeordnet 
wurden.
(3) Hat der Verurteilte während der Be
währungszeit erhebliche Fortschritte in sei
ner gesellschaftlichen Entwicklung gemacht, 
kann das Gericht ihm nach Ablauf von 
mindestens einem Jahr den Rest der Be
währungszeit und der Freiheitsstrafe durch 
Beschluß erlassen. Der für die erzieherische 
Einwirkung verantwortliche Leiter, das 
Kollektiv, dem der Verurteilte angehört,1 
der Bürge sowie der Staatsanwalt können 
entsprechende Anträge stellen.
(4) Für die Durchführung der Kontrolle der 
Erziehung und Bewährung des Verurteilten 
sowie die hierbei zu treffenden Entschei
dungen und Maßnahmen gilt § 342 Ab
sätze 2, 4, 5 und 7 entsprechend.

Anmerkung: Zur Verwirklichung der im 
Zusammenhang mit der Strafaussetzung 
auf Bewährung gemäß § 45 Abs. 3 und 4 
StGB ausgesprochenen Verpflichtungen und 
Auflagen vgl. auch § 17 Abs. 1 der 1. DB zur 
StPO (Reg.-Nr. 1.1.) und Ziff. 11.2. der 
RV Nr. 14/75 des Ministers der Justiz (ab- 
gedr. als Anm. nach § 17 der 1. DB zur 
StPO).

§350 a
(1) Das Gericht hat unter den Voraussetzun
gen des § 45 Absatz 5 des Strafgesetzbuches 
durch Beschluß den Vollzug der Freiheits
strafe anzuordnen.
(2) Das Gericht kann unter den Vorausset
zungen des § 45 Absatz 6 des Strafgesetz
buches durch Beschluß den Vollzug der 
Freiheitsstrafe anordnen. Zur Entscheidung 
hierüber kann es eine mündliche Verhand
lung durchführen. Das gleiche gilt, wenn 
nachträglich Umstände bekannt werden, 
die zur Versagung der Strafaussetzung auf 
Bewährung geführt hätten, falls sie bereits 
bei ihrer Gewährung bekannt gewesen wä
ren. Einen entsprechenden Antrag können 
der für die erzieherische Einwirkung ver
antwortliche Leiter, das Kollektiv, dem der 
Verurteilte angehört, oder der Bürge stel
len. Der Antrag kann auch vom Staats
anwalt gestellt werden.
(3) Der Vollzug der Freiheitsstrafe darf 
auch nach Ablauf der Bewährungszeit an
geordnet werden, wenn bei Ablauf der Be
währungzeit gegen den Verurteilten ein 
Strafverfahren wegen des Verdachts einer 
während der Bewährungszeit begangenen 
Straftat eingeleitet war und der Verurteilte 
wegen dieser Straftat zu einer Strafe mit 
Freiheitsentzug verurteilt wurde.
(4) (außer Kraft)

Anmerkung: Gemäß Ziff. II.5. der Anl. zum
2. StÄG mit Wirkung vom 5. 5.1977 aufge
hoben.

§351
Beendigung
des Vollzuges der Freiheitsstrafe
(1) Das Gericht beschließt unter der Vor
aussetzung des § 59 Absatz 2 des Strafge
setzbuches über die Beendigung des Voll
zuges der zeitigen Freiheitsstrafe und ord
net die Ausweisung an.
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